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„Ignoranz der Masse“ 

 

Jedenfalls entzog „die neue Rechtsprechung“ der drei genannten Sozialgerichte aus Rheinland-Pfalz 

der gesamten Sozialgerichtsbarkeit ab Ende 2013 jede denkbare Legitimation, die schon vorher rele-

vanten rechtlichen Argumente weiterhin zu übergehen bzw. zu unterdrücken. 

 

Was sich seitdem bundesweit abspielt, ist nicht nur sozialrechtlich unerträglich, sondern auch straf-

rechtlich brisant. Da ist einerseits die auffällige Rechts-„Ignoranz der Masse“ mit Vorbild-Funktion 

negativer Beispiele des 1. BSG-Senates, des 5. Senates des Landessozialgerichts Nordrhein-

Westfalen, des 9. Senates des Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg, der 5. Kammer des Sozialge-

richts Detmold, des 5. Senates des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz und des 11. Senats des Lan-

dessozialgerichts Baden-Württemberg. Deren – scheinbar passive – Haltung wird durch den Versuch 

des Sozialgerichts Koblenz flankiert, im Alleingang über den Ausweg der „Gesetzeslücke“ die ein-

sturzgefährdete BSG-Rechtsprechung aktiv zu stützen. Inzwischen ist A-normalität eingekehrt: insbe-

sondere die 29. Kammer des Sozialgerichts Stade demonstriert mit einer Vielzahl veröffentlichter 

Entscheidungen in Schachtel-Absätzen, wo es zum Krankengeld in der Masse lang geht, ohne sich 

auch nur andeutungsweise mit dem Recht auseinanderzusetzen.  

 

 

1. Senat des Bundessozialgerichts - I 

 

Die „Ignoranz der Masse“ wird vom 1. BSG-Senat angeführt. BSG-Präsident Masuch und die Richter 

Coseriu und Dr. Estelmann (sowie zwei ehrenamtliche Richter) exerzierten mit ihrem BSG-

Krankengeld-Fallen-Sonntag-Montag-Urteil vom 04.03.2014, B 1 KR 17/13 R, vor, wie mit rechtlich 

fundierten Entscheidungen aus Trier, Mainz und Speyer, S 5 KR 77-12, S 17 KR 247/12, S 19 KR 

600/11, umgegangen wird. Ohne mit einem Wort auf diese abweichenden Meinungen einzugehen 

bekräftigte der Senat rigoros, dass seine „BSG-Krankengeld-Falle“ äußerst „strikt“ anzuwenden ist 

und die dazu erdachten Ausnahmen absolut „restriktiv“ zu handhaben sind. 

 

 

16. Senat des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen 

 

Die vom BSG damit (wieder) „vorgegebene“ bundesweit einheitliche Linie wurde allerdings vom 16. 

Senat des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen, Essen, bereits kurze Zeit später unwirsch ge-

stört. Optimal in Szene gesetzt gab es von dort am 17.07.2014 gleich vier dem BSG erneut ausdrück-

lich widersprechende Urteile – aus zweiter Instanz. Was sich unmittelbar nach den Verhandlungs-

Terminen per „hören-sagen“ verbreite, bekam mit Heft 15 der Neuen Zeitschrift für Sozialrecht (NZS) 

vom 01.08.2014, S. 561 bis 569, durch den Aufsatz des VorsRiLSG Ulrich Knispel „Zur ärztlichen Fest-

stellung des Fortbestehens von Arbeitsunfähigkeit bei abschnittsweiser Krankengeldgewährung“ Kon-

tur. Er führte aus, dass es der Rechtsprechung an einer überzeugenden Begründung fehle; sie über-

fordere die Versicherten und stelle an sie in der Praxis nicht erfüllbare Anforderungen. Die untragba-

ren Härten seien von Sinn und Zweck des § 46 Satz 1 Nr. 2 SGB V nicht gedeckt. Diese Thesen gingen 

per Kurznachricht-Beitrag von Rechtsanwalt Dr. Henning Seel mit Datum vom 08.08.2014 durch die 

Medien der Fachwelt. Kaum eine Woche später waren die schriftlichen  Original-Urteile veröffent-

licht: LSG NRW, 17.07.2014, L 16 KR 160/13, L 16 KR 208/13, L 16 KR 429/13, L 16 KR 146/14. 
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